
  für das ordentliche Mitglied (ab 18. Lebensjahr)   für das Kind als aktive Reiterin/aktiver Reiter

Name Name

Vorname Vorname

Geb. am Geb. am

Straße Straße

PLZ, Ort PLZ, Ort

Telefon Telefon

E-Mail E-Mail

Hiermit beantrage ich mit Wirkung ab     (Datum) die Aufnahme in den Zucht-, Reit- und Fahrverein Legden und 
Umgebung e. V. als Mitglied und ggf. als gesetzlicher Vertreter der/des minderjährigen Reiterin/Reiters und verpflichte mich die Satzung zu 
akzeptieren, den Verein durch Arbeitseinsatz zu unterstützen und den vom Vorstand festgesetzten und von der Mitgliederversammlung bestätigten 
Beitrag für folgende Leistungen zu bezahlen:

Aufnahme-Antrag

Zucht-, Reit- und Fahrverein Legden und Umgebung e.V.

Bleikenkamp 20, 48739 Legden, Tel.: 02566/972500, Fax.: 02566/972505

www.zrfv-legden.de

Vereinsmitgliedschaft

 Aufnahmebeitrag 30 Euro einmalig Erstbeitrag bei Aufnahme im laufenden Jahr

 Mitgliedsbeitrag

 von 18 bis 59 Jahren

 ab 60 Jahre

50 Euro

35 Euro

jährlich

jährlich

als Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder,  
fällig jeweils am 15.11.

  Training als aktiver Reiter/in auf eigenem Pferd oder Pony

 Aufnahmebeitrag 75 Euro einmalig bei Neuaufnahme als aktiver Reiter (Familienbeitrag)

 Aktivbeitrag I 120 Euro je Quartal  für Reitausweis, Nutzung der Reitanlagen  
und Teilnahmemöglichkeit am regelmäßigen Training

 Aktivbeitrag II 30 Euro je Quartal  für Reitausweis, ohne Nutzung der Reitanlagen  
und Teilnahmemöglichkeit am regelmäßigen Training

oder

  Teilnahme am Reitbetrieb auf vereinseigenen Pferden und Ponys

 Reitanfänger 150 Euro je Quartal  für Einführungsunterricht von der Longe  
bis zum freien Reiten, 1 x wöchentlich

 Reitstunde 180 Euro je Quartal für Teilnahme am Reitunterricht, 1 x wöchentlich

Ort, Datum/Unterschrift       



Erläuterungen zum Antrag auf Mitgliedscha  im ZRFV Legden und Umgebung e.V. 

 

Erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr können wir entsprechend unserer Satzung eine natürliche 
Person als Mitglied aufnehmen. Für jüngere Rei nteressierte beantragt daher z.B. ein Elternteil die 
ordentliche Mitgliedscha  mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten.    

Um die reitsportlichen Angebote des RV Legden zu nutzen, ist über diese (passive) Mitgliedscha  
hinaus die Anmeldung des/der Reiter/in erforderlich z.B. zur Teilnahme am Schulbetrieb auf den 
vereinseigenen Ponys, oder als reitsportlich ak ves Mitglied zur Nutzung der Reitanlagen mit der 
Teilnahme am Trainingsprogramm. Ohne Nutzung der Reitanlagen gilt ein reduzierter Beitrag.  

Die Beiträge der Mitglieder tragen die laufenden Kosten für den Betrieb der Reitanlagen und des 
Trainings im RV Legden. Enthalten in den Beiträgen ist auch die jeweilige Versicherungsprämie des 
Mitglieds für die Sportversicherung/ARAG und die VBG, ebenso wie die Beiträge und Umlagen, die je 
Mitglied durch die Sportverbände erhoben werden. 

Den Aufwand die laufende Verbesserung der Reitanlagen finanzieren wir durch Überschüsse aus 
Turnierveranstaltungen, die die Mitglieder durch gemeinsamen Einsatz hinter den Theken 
erwirtscha en. Hierzu verpflichtet unsere Beitragsordnung alle Mitglieder, die die Reitanlagen 
nutzen, zur Übernahme einer ‚Schicht‘ (Schulbetrieb) bzw. drei ‚Schichten‘ (Ak ve) zu jeweils 4 
Stunden hinter den Theken – pro Jahr - gerechnet in der Zeit vom 1.07. bis zum 30.06. des 
Folgejahres. Für die Übernahme einer Schicht können auch Vertreter benannt werden. Bei Kindern 
bzw. Jugendlichen unter 14 Jahren ist grundsätzlich z.B. ein Elternteil als Vertreter/in zu benennen.  

Vorzugsweise sollen die Schichten hinter den Theken tatsächlich geleistet werden, um die Arbeit zu 
schaffen. Entsprechend der Beitragsordnung werden nach dem S chtag 1.07. für jede nicht geleistete 
Schicht € 50,00 als Beitrag belastet, um damit bezahlte Krä e als Ausgleich zu gewinnen. 

Da der Jahresbeitrag für die Mitgliedscha  jeweils jährlich im November des Jahres abgebucht wird, 
erheben wir bei Vereinseintri  im laufenden Beitragsjahr einen reduzierten Zwischenbeitrag in Höhe 
von € 30,00. Alle Beiträge werden per Lastschri  eingezogen, so dass mit dem Aufnahmeantrag 
gleichzei g eine Lastschri ermäch gung zu erteilen ist. 

Die Kündigung von Mitgliedscha  oder reitsportlichen Ak vitäten im Verein ist jeweils bis spätestens 
14 Tage vor dem Ablauf des jeweiligen Beitragszeitraums möglich.  


